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8. Gesetz: Maßnahmen zum Scltutz der Bevölkerung vor Kamstrophen {Wiener Katastrophenhilfegesetz). 

8. 
Gesetz vom 21. November 1977 über 
Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung 
vor Katastrophen (Wiener Katastrophen-

hilfegesetz) 

Der Wiener Landtag bat beschlossen: 

I. ABSCHNITT 

Allgemeine Bestimmungen 

Anwendungsbereich 
§ 1. Jm Lande Wien sind die Aufgaben der 

Katastrophenhilfe (Karnstrophenschutz, Katastro
phenalarm und Karnstropheneinsatz) nach Maß
gabe dieses Gesetzes zu besorgen. Die nach ande
ren gesetzlichen Vorschriften vorzubereitenden 
bzw. durchzuführenden Maßnahmen werden da
durch nicht berührt. 

Begriffilbestimmungen 

§ 2. (1) Als Katastrophe im Sinne dieses Ge
setzes ist jedes bereits eingetretene oder noch 
bevorstehende Ereignis zu verstehen, das durch 
elementare~ technische oder sonstige Auswir
kungen geeignet ist, in außergewöhnlichem 
Umfang Personen- oder Sachschäden zu be-

II. ABSCHNITT 

Katastrophenschutz 

§ 3. (1) Die Gemeinde hat zur Verhütung von 
Katastrophen und zur Vorbeteitung der Abwehr 
und Bekämpfung von Katastrophen einen Kata

i strophenschutzplan zu erstellen. Dieser hat zu 
enthalten: 

a) die Arten der absehbaren Katastrophen unter 
Angabe der besonders gefährdeten Bereiche 
und der Art der jeweils zu erwartenden 
Gefahren; 

b) eine Übersicht über die örtlichen Gegeben
heiten einschließlich der für den Kata
strophenschutz bedeutsamen topographi
schen und technischen Merkmale; 

c) eine Liste der dauernd bzw. zeitweise erfor
derlichen Hilfskräfte und -mittel; 

d) eine Aufzählung der Einrichtungen, die 
für Katastrophenfälle voraussichtlich zur 
Verfügung stehen. u. zw. von Alarm-, 
Nachrichten", Hilfs- und Rettungseinrich
tungen, einschließlich auf diesen Gebieten 
freiwillig tätig werdender Organisationen; 

e) eine Zusammenstellung der anordnungs
befugten und der ausführenden Stellen samt 
Angaben über die Erreichbarkeit und die 
Einbe.:ufung. 

wirken. (2) Die Gemeinde hat dafür zu sorgen, daß 
(2) Der Katastrophenschutz umfaßt alle nach e11tsprechend dem. !(_atastrophenschutzplan die 

diesem Gesetze zu treffenden Maßnahmen die! fur Katastrophenetnsatze erforderlichen Nach
.zur Verh~tung und zur Vorbereitung der Ab~·ehr richt:_nmittel" Fahr~euge, Cveräte, :Verkze17ge, 
und Bekämpfung von Katastrophen dienen. A':'srnstungsgegenstande .und sonstigen Hilfs

mittel 1n stets einsatzbereitem Zustand zur Ver
fügung stehen und laufend ergiinzt werden. 
Alarmeinrichtungen sind einer periodischen Funk
tionsprobe zu unterziehen. 

(3) Der Katastrophenalarm dient zur Warnung 
und Alarmierung der Bevölkerung und der Ein
satzkräfte im Katasttophenfalle. 

(4) Der Katastropheneinsatz umfaßt alle nach 
diesem Gesetze zu treffenden J'...faßnahmen zur 
Abwehr unmittelbar drohender oder Bekämpfung 
bereits eingetretener Katastrophen. 

(5) Als Einsatzbereich gelten Gebiete, die 
von einet Katastrophe bedroht bzw. betroffen 
sind, von denen aus die unmittelbare Abwehr und 
Bekämpfung einer Katastrophe ausgeht oder auf 
die sich Einsatzmaßnahmen erstrecken. 

(3) Dle Gemeinde hat für die Heranziehung 
und Auswahl der in den Katastrophenschutzplan 
aufzunehmenden Einrichtungen (Abs. 1 lit. d) 
sowie für die Zuteilung von Anfgaben an diese 
zu sorgen. Die in den Katasttophenschutzplan 
aufgenommenen Einrtchtunge.n können fallweise 
zu Einsatzübungen herangezogen werden. Die 
Kostentragung für Chungen richtet sieh nach den 
Bestimmungen des § 15. 
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